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StvetôfdjveiBen 168
att bie

©cftionc» bcê ©djtaefäerifdjen
(Cktucrbcticrcinb.

SBerte 23eretn§genoffen

Sie etbgenöffien Säte babeu befanntlid) am 15. Dftober
ein „33unbe§gefefe betreffenb bie ©rwerbung unb ben betrieb
Don ©ifenbaijaen für Secfenung be§ 33unbe§ unb bie Dr«

ganifation ber Serwaliung ber fcbmefser. Sunbegbabnen"

erlaffen, über wel(fee§ DorauSftcbtltd) ^aS ©cbwetjeroolf ab«

pfiimmen berufen fein mirb.
SDiefeê Sunbeggefefe ift ban großer, Dclfewirtfdgaftlicfeer

33ebeulung. ©8 bat beëbaïb ber ©entralDorftanb be§

©(bwei^er. ©eWcrbeDereinS in feiner ©ifeung Dom 25. Dftober

für gwectmäfeig befunben, feine ©tedungnabme p betreiben

p prüfen unb ïnnbpgeben.
Ser ©ewerbefianb mirb in ber Sßaferung feiner eigenen

Sntereffen gegen bie Serftaailicf)ung probuftiDer betriebe

grunbfäfclid) Dppofition erbeben müffen. Sie borliegenbe

grage läfet jeboöb eine 2Iu§nabme biefer Segel p. Senn
e§ baubeit ftcb ja bei ber ©rwerbung unb beim 33etrieb ber

©tfenbabnen burdj ben S3unb niä)t um Sionopolifterung
eineg probuftiDen ©ewerbeS, fonbern um ba§ toiibiigfte
23erïe£)rSmitteI ber ©egenwart unb Sufunft, ba§ in gleitet
SBeife mie bie öffentlichen ©trafeen, ißoften, Selegrapben u.f.W.

ben allgemeinen Sntereffen bienftbar gemadjt unb beffen ad«

fälliger Sufeen unb ©rtrag in erfier ßtnie p gunften ber

©rletcbterung be§ 23ertefer§ Derwenbet werben foflte.
SBir erwarten nun bon bem borliegenben 23unbeëgefefee^

aucfe wenn baêfelbe nicbi ade billigen ©rwartungen befriebigt,
an? boiler Ueberjeugnng eine Seit)e Don Serbefferungen nnb
©rletd&tejungen ber allgemeinen SSerfebrgDerbältniffe, in§=

befonbere eine §erabfefeung ber ißerfonen« unb ©ütertartfe,
weldie wie ben übrigen erwerbenben Staffen namentltdb auä)
bem einbeimifdjen ©ewerbeftanb p gut fommen werben.

23on biefen rein wirtfd&aftlid^eo Söeweggrünben auggebenb,
nnb in ber beftimmten ©rwartung, bafe bie Snnbegbabnen
in einer bor allem ben 3ntereffen be§ ©ewerbeë unb öanbel§
bienenben' ÜBeife berWaltet werben foden, bat ber ©entrai«

borftanb etnftimmig befdjloffen, feine ©eftionen etnplaben,
fie motten in ibren Sreifen nacb beften Sräften für bie

Slnnabme beë ©efefeeS betreffenb ©rwerbung ber ©ifenbabnen
Wirten.

Stit freunbetbgenöffifdjem ©rufe!

3m Auftrag be§ ©entralborfianbeg,
®er tferafibent: ®er ©etretär:

3. ©äjeibtgger. SSertter Sreb§.

DfeUptorifäie SSerufäßettoffeitf^aften.

iïBaê ift unter Obligatorien SferufSgenoffenfebaften p
Derftefeen

Stefe grage beantwortet bie „©djwei^er. ©djreinerjtg."
am ïûrgeften bamit, bafe ftefagt: bie obligatortfdjen S3eruf§«

Kreisschreiben Nr. 168
an die

Sektionen des Schweizerische«
Gewerbevereins.

Werte Vereinsgenossen!

Die eidgenössischen Räte haben bekanntlich am 15, Oktober
ein „Bundesgesetz betreffend die Erwerbung und den Betrieb

von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes und die Or-
ganisation der Verwaltung der schweizer, Bundesbahnen"

erlassen, über welches voraussichtlich das Schweizervolk ab-

zustimmen berufen sein wird.
Dieses Bundesgesetz ist von großer, volkswirtschaftlicher

Bedeutung, Es hat deshalb der Centralvorstand des

Schweizer, Gewerbevereins in seiner Sitzung vom 25, Oktober

für zweckmäßig befunden, seine Stellungnahme zu demselben

zu prüfen und kundzugeben.
Der Gewerbestand wird in der Wahrung seiner eigenen

Interessen gegen die Verstaatlichung produktiver Betriebe

grundsätzlich Opposition erheben müssen. Die vorliegende

Frage läßt jedoch eine Ausnahme dieser Regel zu. Denn
es handelt sich ja bei der Erwerbung und beim Betrieb der

Eisenbahnen durch den Bund nicht um Monopolisierung
eines produktiven Gewerbes, sondern um das wichtigste

Verkehrsmittel der Gegenwart und Zukunft, das in gleicher

Weise wie die öffentlichen Straßen, Posten, Telegraphen u s.w.

den allgemeinen Interessen dienstbar gemacht und dessen all-
fälliger Nutzen und Ertrag in erster Linie zu gunsteu der

Erleichterung des Verkehrs verwendet werden sollte.

Wir erwarten nun von dem vorliegenden Bundesgesctze,
auch wenn dasselbe nicht alle billigen Erwartungen befriedigt,
aus voller Ueberzeugung eine Reihe von Verbesserungen und
Erleichterungen der allgemeinen Vcrkehrsverhällnisse, ins-
besondere eine Herabsetzung der Personen- und Gütertarife,
welche wie den übrigen erwerbenden Klassen namentlich auch

dem einheimischen Gewerbestand zu gut kommen werden.

Von diesen rein wirtschaftlichen Beweggründen ausgehend,
und in der bestimmten Erwartung, daß die Bundesbahnen
in einer vor allem den Interessen des Gewerbes und Handels
dienenden Weise verwaltet werden sollen, hat der Central-
vorstand einstimmig beschlossen, seine Sektionen einzuladen,
sie möchten in ihren Kreisen nach besten Kräften für die

Annahme des Gesetzes betreffend Erwerbung der Eisenbahnen
wirken.

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Im Auftrag des Centralvorstandes,
Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger. Werner Krebs.

Obligatorische Berussgenossenschasten.

Was ist unter obligatorischen Berufsgenossenschaften zu
verstehen?

Diese Frage beantwortet die „Schweizer. Schreinerztg."
am kürzesten damit, daß sie sagt: die obligatorischen Berufs-


	Schweizerischer Gewerbeverein

